
Schulkindbetreuung Allmannsdorf e.V.  
erste Vorsitzende und Kassier: Silvia Moser 
stellv. Vorsitzende: Christa Frick 
Schriftführerin: Emmely Kaltenbach 
Mainaustr. 147, 78464 Konstanz, Tel.: 07531/937712 
E-Mail: skb-allmannsdorf@gmx.de        
 
 

Anmeldung zur Schulkindbetreuung 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 

Name des Kindes: _____________________________________________________________________________ 

Familienname (falls abweichend): _________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________    Klasse: ______________________________________ 

Name und Adresse der Eltern 1: __________________________________________________________________ 

Name und Adresse der Eltern 2: __________________________________________________________________ 

Telefon privat: ___________________________________     Geschäft: ___________________________________ 

Mobil zu 1): _____________________________________     zu 2): ______________________________________ 

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Bei neuen Kindern bitte ein Foto dazulegen, für unsere Kennenlernwand. 

 

Das monatliche Betreuungsentgelt September bis inklusive August in diesem Schuljahr 1. bis 4. Klasse beträgt 
wie folgt: 

1) Vormittagsbetreuung 

   7.30 Uhr bis 8.35 Uhr (Kann täglich in Anspruch genommen werden)                ☐   20,00 € 

2) Verlängerte Betreuung 

   Mo–Fr 12.20 Uhr bis 14.30 Uhr (Kann täglich in Anspruch genommen werden)                 ☐   65,00 € 

3) Erweiterte Betreuung 

   Mo–Do 12.20 Uhr bis 16.30 Uhr, Fr 14.30 Uhr (Kann täglich in Anspruch genommen werden)             ☐   85,00 € 

Das monatliche Essensentgelt September bis inklusive Juli beträgt: 

Bei Variante 2 + 3: 

1 Tag € 35,00   2 Tage € 50,00   3 Tage € 65,00   4 Tage € 80,00 

Bei 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage bitte die ausgesuchten Tage angeben:                            ☐ Mo      ☐ Di      ☐ Mi      ☐ Do 

Vesperkinder zahlen € 10,00 für Getränke, Obst und Gemüse.                  ☐   10,00 € 

(für Kinder, die länger als 13:30 Uhr bleiben) 



Allgemeine Hinweise 
 Da die Anmeldung zur Schulkindbetreuung Grundlage für das einzurichtende Angebot ist, ist eine 

Kündigung während des Schuljahres nicht möglich. Änderungen der Betreuungszeiten sind nur noch im 
September möglich, das Essensangebot kann hingegen durchgehend angepasst werden. Eine 
Abmeldung ist nur dann möglich, wenn das  Kind während des Schuljahres die Schule oder den Wohnort 
wechselt. 

 Der Beginn der Betreuungszeit nach der Schule richtet sich nach dem Stundenplan der Schule. 

 Die monatliche Zahlung des Betreuungsentgeltes erfolgt im SEPA-Lastschriftverfahren. 
 Zuschussberechtige Eltern: Sollten Sie vom Amt für Bildung, Jobcenter oder Landratsamt Zuschüsse 

für Betreuung und/oder Mittagessen bekommen, müssen Sie dies eigenverantwortlich tätigen. Wir 
bestätigen nur, das Betreuungsangebot und die Mittagsverpflegung. Der Betreuungsbeitrag wird 
monatlich von uns eingezogen. 

 Die Anmeldung ist für das ganze Schuljahr bindend. 
 Keine Betreuung findet in den Schulferien und am Schmutzigen Donnerstag statt. Ebenso, wenn 

die Schulklasse ganztägigen Unterrichtsausfall hat oder wenn das Schulhaus – egal aus welchem 
Grund – geschlossen ist. 

 Vor den Weihnachts- und Sommerferien wird lediglich eine Betreuung bis 13.00 Uhr angeboten. 

 Unterrichtsausfall zwischen 2. bis 5. Stunde (z. B. wegen Krankheit des Lehrers) wird nicht von der 
Schulkindbetreuung abgedeckt, sondern muss im Rahmen der verlässlichen Grundschule von der Schule 
aufgefangen werden. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Die Betreuung findet ausschließlich in den dafür vorgesehenen Räumen statt. Bitte weisen Sie Ihr Kind 
darauf hin, dass es Aufgabe eines jeden Schülers ist, die Betreuungsräume selbstständig aufzusuchen.   
Das Betreuungspersonal übernimmt keine Haftung dafür, dass die Kinder auch tatsächlich in den 
Betreuungsraum kommen. Sollten die Schüler in solchem Fall verunfallen, haftet das Betreuungspersonal 
bzw. die Schulkindbetreuung der Grundschule Allmannsdorf e.V. in keinster Weise. Die Kinder haben den 
Anweisungen des Betreuungspersonals Folge zu leisten. 

 

 

Einzugsermächtigung (SEPA) 

Hiermit ermächtige ich den Verein für Schulkindbetreuung der Grundschule Allmannsdorf e.V. Konstanz,  
den monatlichen Beitrag entsprechend den von mir oben angegebenen Betreuungszeiten für das Schuljahr 
ab September 2026 bis August 2027 abzubuchen. 

IBAN: _______________________________________________________________________________ 

BIC: ________________________________________________________________________________ 

Kreditinstitut: _________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber: ________________________________________________________________________ 

Ort, Datum: _________________________________    Unterschrift: _____________________________ 
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Schulkindbetreuung Allmannsdorf e.V. – Infoblatt 
 
Herzlich willkommen in der Schulkindbetreuung der Grundschule Allmannsdorf e.V. 
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen und besprechen Sie die relevanten Punkte auch mit Ihrem 
Kind. Den unteren Abschnitt geben Sie bitte unterschrieben direkt in der Betreuung ab. 

 Betreuungszeiten  
 Mo-Fr 7.30 Uhr bis 8. 35 Uhr 
 Mo-Do 12.20 Uhr bis 16.30 Uhr            (14.30 Uhr oder 16.30 Uhr je nach Anmeldung)  
 Fr 12.20 Uhr bis 14.30 Uhr 

 Bei Abholung nach der gewählten Betreuungszeit stellen wir Ihnen die dafür anfallenden 
Betreuungskosten in Rechnung. 

 Der Betreuungsvertrag wird für ein Schuljahr abgeschlossen. Zum neuen Schuljahr muss bei Bedarf 
eine neue Anmeldung erfolgen. 

 Die Betreuungsbeiträge werden jeweils am 04. eines Monats per Lastschrift eingezogen. Sollte die 
Lastschrift nicht ausgeführt werden können, fallen für Sie Gebühren an. 

 Die Kinder können innerhalb der angemeldeten Zeiten gebracht werden. Die Betreuungszeit beginnt, 
nachdem das Kind die Betreuungskraft begrüßt hat. 

 Bevor die Kinder nach Hause gehen, verabschieden sie sich bei der Betreuungskraft. 
 Bei Krankheit oder Abwesenheit bitte bis 8:30 Uhr über die Schul-App Sdui oder direkt bei dem 

Betreuer/in abmelden. Änderung bezüglich Zeiten ebenfalls spätestens bitte bis 8.30 Uhr mitteilen. 

 Die Betreuungsräume dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Die Kinder benötigen in der 
Schulkindbetreuung Hausschuhe. Diese bringen sie bitte vom Klassenzimmer mit. 

 Im Rahmen der Schulkindbetreuung gibt es ein Mittagessen. Die Kinder dürfen aber auch ihr eigenes 
Vesper mitbringen. Sie haben dann die Möglichkeit, mit den anderen Kindern im Foyer mitzuessen. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass lediglich Hausaufgabenbetreuung angeboten wird, nicht jedoch 
Nachhilfeunterricht oder Schülerhilfe. 

 Für Unfälle innerhalb der Betreuungszeit haftet die BG-Versicherung. 

 In Konfliktfällen sowie bei schulischen Anliegen ist das Betreuungspersonal berechtigt, sich mit den 
Ansprechpartnern der Grundschule Allmannsdorf (Lehrer, Sozialpädagogen/in) auszutauschen. 

 Die Eltern / Sorgeberechtigten sind verpflichtet, die Schulkindbetreuung unverzüglich über 
Änderungen im Sorgerecht, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Umgangsregelungen sowie über 
Änderungen der abholberechtigten Personen und Kontaktpersonen schriftlich zu informieren. 
Solange der Schulkindbetreuung keine anderslautende schriftliche Mitteilung sowie ggf. 
entsprechende gerichtliche Nachweise vorliegen, gilt die bei der Anmeldung angegebene Regelung 
als verbindlich. Für daraus entstehende Folgen übernimmt die Schulkindbetreuung keine 
Verantwortung oder Haftung. 

 Falls ihr Kind ein eigenes Essen mitbringt, sollte dieses in einer eigenen Warmhaltebox/Thermobox 
mitgebracht werden. Ein Erwärmen bei uns vor Ort ist nicht möglich. 

Datenschutzerklärung – Foto- und Bildaufnahmen                                                                                     
Im Rahmen der Schulkindbetreuung werden gelegentlich Foto- und Videoaufnahmen der betreuten Kinder 



angefertigt. Diese Aufnahmen dienen ausschließlich pädagogischen Zwecken sowie der Information der 
Erziehungsberechtigten. 
Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass: 

 von meinem/unserem Kind Foto- und ggf. Videoaufnahmen während der Betreuungszeit erstellt 
werden dürfen, 

 diese Aufnahmen über die Kommunikationsplattform Sdui an die Eltern versendet werden dürfen, 
 auch solche Aufnahmen verwendet werden dürfen, auf denen mehrere Kinder gemeinsam abgebildet 

sind. 
Mir/Uns ist bekannt, dass: 

 auf den Aufnahmen neben meinem/unserem Kind auch andere Kinder zu sehen sein können, 
 somit auch andere Eltern Bildaufnahmen erhalten können, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet 

ist. 
Die Weitergabe der Aufnahmen erfolgt ausschließlich über Sdui. Eine Veröffentlichung (z.B. auf 
Internetseiten, in sozialen Medien oder Printmedien) erfolgt ausdrücklich nicht. 
Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
Im Falle eines Widerrufs werden ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Aufnahmen des Kindes mehr 
verwendet oder versendet. 

☐ Ja, ich/wir stimmen der Foto- und Bildnutzung wie oben beschrieben zu. 

☐ Nein, ich/wir stimmen der Foto- und Bildnutzung nicht zu. 
 
In folgenden Fällen ist die Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch die Schulkindbetreuung 
Grundschule Allmannsdorf e.V. ausgeschlossen: 

 Bei Erkältungskrankheiten, Anzeichen von Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall 
und Fieber kann das Kind nicht betreut werden. Ebenso bei Erkrankungen des Kindes oder eines 
Familienmitgliedes an einer ansteckenden Krankheit wie z. B. Masern und Röteln. Bei 
Kopfläusebefall und den oben aufgeführten Krankheiten muss der Leitung sofort Mitteilung gemacht 
werden. Der Besuch ist in jedem dieser Fälle ausgeschlossen. Seit dem 02.03.2020 besteht zudem 
eine Impfpflicht über zwei Impfungen gegen Masern sowie der Nachweis anderer gesetzlich 
vorgeschriebener Impfungen. 

 Während des Zeitraums der Kinderbetreuung übertragen die Eltern die Weisungsbefugnis an die 
BetreuerInnen. Kinder, die wiederholt den geordneten Ablauf durch Belästigungen und Gefährdung 
anderer Kinder stören, oder Weisungen der Betreuungskräfte nicht befolgen, können nach vorheriger 
Abmahnung bei den Eltern vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden. Bei Gefahr für die 
Gesundheit der MitschülerInnen ist auch ein fristloser Ausschluss möglich. 

 Der Betreuungsvertrag kann aus wichtigen Gründen außerordentlich ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist aufgehoben werden, insbesondere bei Zahlungsrückständen von zwei aufeinander 
folgenden Monaten trotz erfolgter Mahnung. 

 

Verpflichtung / Bescheinigung 

Mein / Unser Kind wurde über die Regeln, die von ihm, während der Schulkindbetreuung einzuhalten sind, 
aufgeklärt. 

Ich habe die obenstehenden Informationen zur Schulkindbetreuung der Grundschule Allmannsdorf e.V. zur 
Kenntnis genommen. 
 
_______________________          ________________________          ___________________________   
Ort, Datum                                       Name des Kindes                             Unterschrift  
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Einverständniserklärung 
 

Name des Kindes: _________________________________              Klasse: ______________________ 
 

☐ Mein / unser Kind darf alleine nach Hause gehen 
Wenn bereits bekannt: 
Mo: ______________________________________________________________________________ 

Di: _______________________________________________________________________________  

Mi: _______________________________________________________________________________  

Do: ______________________________________________________________________________   

Fr: _______________________________________________________________________________ 

☐ Mein / unser Kind darf nicht alleine nach Hause gehen 
Berechtigte Abholpersonen: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sollte Ihr Kind von anderen Personen als hier aufgeführt abgeholt werden, benötigen wir eine schriftliche 
Mitteilung. 

☐ Mein / unser Kind hat folgende Allergien, Unverträglichkeiten, Krankheiten oder besondere Ernährung 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

 

    ☐ Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes zum Zweck der Organisation und 
        Durchführung der Schulkindbetreuung verarbeitet werden. 
 

_______________________________                _____________________________________________ 
Datum                                                                    Unterschrift 

 



Schulkindbetreuung Allmannsdorf e.V.  
erste Vorsitzende und Kassier: Silvia Moser 
stellv. Vorsitzende: Christa Frick 
Schriftführerin: Emmely Kaltenbach 
Mainaustr. 147, 78464 Konstanz, Tel.: 07531/937712 
E-Mail: skb-allmannsdorf@gmx.de        
 
 
 

Regeln der Schulkindbetreuung Allmannsdorf 
 

1. Das Schulgelände darf ich während der Betreuungszeit nicht verlassen. Hierzu zählen auch der 
Radweg beim Sportplatz, der Fahrradabstellplatz, sowie die Büsche hinter den Fußballtoren. Wenn 
ich den Raum oder den Schulhof verlasse (z.B. zur Toilette) oder abgeholt bin, sage ich 
meinem/meiner Betreuer/in Bescheid. 
 

2. Ich klettere nicht auf Bäume, Fußballtore(draußen), Gitter hinter den Fußballtoren oder 
Sprossenwände (Turnhalle), weil das zu gefährlich ist. 

 
3. Wenn ich ein Spiel beende oder nach Hause gehe, räume ich meine genutzten Sachen (Spiele, 

Bastelsachen) auf. 
 

4. Die Spiel- und Bastelsachen der Schulkindbetreuung behandle ich ordentlich und gebe sie so wieder 
zurück, wie ich sie erhalten habe. 

 
5. Ich gehe freundlich mit anderen Kindern und Erwachsenen um, ärgere sie nicht und tue ihnen nicht 

weh. 
 

6. Wenn ich Hilfe brauche, um einen Streit zu klären, kann ich jederzeit zu einem/einer  Betreuer/in 
gehen. 
 

7. Bei den Hausaufgaben halte ich mich an die abgemachten Regeln und bin leise, um die anderen 
nicht zu stören. 

 
8. Beim Essen unterhalte ich mich leise mit meinen Freunden. 

 
9. Sollte noch kein/e Betreuer/in in der Turnhalle sein, warte ich vor der Türe, bis er/sie kommt. 

 
10. Stöcke und Steine sind keine Spielzeuge. 

 
11. Hunde darf ich auf dem Schulhof nicht streicheln. 

 
12. Um die Fenster des Schulgebäudes nicht zu gefährden, darf ich nur auf dem Sportplatz 

Fußballspielen und nicht auf dem Hof. 
 

13. Sollte mich eine fremde Person ansprechen, gehe ich direkt zu einem/einer Betreuer/in. Außerdem 
nehme ich NICHTS von fremden Personen an. 
 

14. Wenn eine Betreuer/in etwas sagt oder entscheidet, hören wir zu und halten uns daran. 
 


